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deutlich sein. Die Vertrauensleute sind von Haus aus Geschäfts¬
leute und als solche gewöhnt, daß ihr Gewinn von den Erfolgen
ihrer Leistungen abhängt. Eine feste Besoldung würde daher
nicht in dem Maße wie die jetzige Regelung einen Anreiz zur
tüchtigen und ordnungsmäßigen Geschäftsführung zu geben im¬
stande sein. Ob eine große Ersparnis damit verbunden sein
würde, bleibt gleichfalls fraglich. Jetzt übernimmt der Vertrauens¬
mann die Haftung für die gesamte mit seiner Tätigkeit zu¬

sammenhängende Verlustgefahr. Bei einer festen Entlohnung
müßte der Viehhandelsverband diesen Teil des Risikos über¬
nehmen. Und wer schließlich sollte die Finanzierung durchführen,
die ganz ohne die Mithilfe der Vertrauensleute auch heute noch

nicht möglich ist?

st) Die Handelszuschläge der aufkaufenden Händler

Obwohl die Handelszuschläge der aufkaufenden Händler mit
der Finanzierung der Viehhandelsverbände nur mittelbar zu tun
haben, sollen sie doch in diesem Zusammenhang der Vollständig¬
keit halber gleich behandelt werden.

Über die Art der Mithilfe der Händler bei der Vieh-
beschaffung ist schon gesprochen worden. Sie sind nicht Kom¬
missionäre des Viehhandelsverbandes, sondern kaufen auf eigene
Rechnung und Gefahr das Vieh beim Landwirt oder Mäster auf
und führen es den Abnahmestellen des Viehhandelsverbandes zu.
Da die zu zahlenden Viehpreise gesetzlich festgelegt sind, haben
sie auf die Preisbildung keinen Einfluß mehr.

Auch die Handelszuschläge sind fest normiert. Sie betrugen
anfangs für Rinder, Schweine und Schafe gewöhnlich 3 v. H.
Später sind sie meistens auf 2 v. H. herabgesetzt worden. In einigen
wenigen Bezirken ist man noch tiefer hinuntergegangen. Bei
Kälbern ist von jeher ein höherer Zuschlag gewährt worden, weil
ihre Beibringung im Vergleich zu ihren Preisen verhältnismäßig
große Unkosten macht. Die Zuschläge für Kälber betrugen 6, auch
6 v. H. und sind dann auf 4 v. H. ■ ermäßigt worden. Die all¬
gemeine Erniedrigung der Handelszuschläge fand statt, weil es sich

herausstellte, daß das den Händlern noch belassene Risiko geringer
war, als man vorher angenommen hatte. Man glaubte daher,
daß der niedrigere Satz ausreichte, umlerne entsprechende Gegen¬
leistung darzustellen.

Bei der Beurteilung der gerechtfertigten Höhe der Handels¬
zuschläge darf man die örtlichen Verhältnisse nicht außer Acht
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